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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Die Besitzer von Rebpflanzungen in hiesiger
Gemarkung werden auf die Schädlichkeit des an
den Reben vorkommenden Pilzes Peronospora
viticola Falscher Mehltau genannt , aufmerksanigemacht.

Derselbe tritt gewöhnlich Anfang August, oft
auch ichon im Juli auf und macht sich dadurch
bemerklich. Latz auf der Oberseite der Rebenblüt-
t ?r gelblich verschwommene Flecken entstehen,
welche rn ihrer Ausdehnung schnell zunehmen und

- mV  , U1}0 .nach braun werden. Die mit dem
Pilz behafteten Blatter fallen rasch ab. wodurch
die Reife der Trauben verhindert wird. Auch

Leeren gelbst werden vom Pilze ergriffen
und schrumpfen dann ein. a Tr

©ine Wandtafel mit Beschreibung und Ab-
be? P '.lSes ist im Rathaus , vor Zimmer

Nr . 44, ausgehangt.
@tn vorzügliches Mittel gegen die Perono-

m bem  Bespritzen der Rebstöcke
mit einer Lo,ung , die aus 3 Kilogramm frisch
^e£,tinrin±ot̂ unb 2 Kilogramm Kupfervitriol

.SBa,’fer  besteht . Man hängt das
Kupfervitriol ,n einem Säckchen über Nacht in
löscht mVt beS  Gaffers , damit es sich auflöst, und
©Ar»*«? * ‘!5m °" b.ern  Teil des Wassers den
MtL ßh,s m®b?£ ? jungen nach dem Er

b£f Kalkwassers mit dem Reste der ge-
^n Wasftrmenge zu vermischen. Diese bläu-

„1 % ä  sollte entweder vor oder sogleich
nach der « Irrte angewendet und 4 Wochen darauf
vrm nevem gebraucht werden. Das Mittel wirkt

iK  ^ eit  ÖDn ben  RebenwJ oIIte  man mit  dem Bespritzen nickt
*i' li  b " eitS bemerkbar macht

ItohnrfaSrwm ? " b dieienigen von Allweiler in
Radolfzell (Baden) und von « ermord ^ « ille
f-anche (Rhüne ) in Frankreich ^ ' " e

mb  B « ttchen der Reben noch
der zum erst« , Bespritzen

halber dre doppelte Menge Wasser
m *JE £ Z? e “ otIem  Sonnenscheinearbeiten . Ein drittes Bespritzen im Aua»,'t
mmnlt £ \£ !0ttbet* ^treten des

Wiesbaden, den 1. Jum 1911.
*8541 Der Magistrat.

Städtische
Säuglings - Milch - Anstalt.

.. -rrlnkfertige Säuglingsmilch die Tagesvor-
™2 Pfennig  erhält jede minder¬

bemittelte Mutter auf das Attest jedes Arztes inWiesbaden.
Abgabestellen sind errichtet:

1. in der Allgemeinen Poliklinik . Helcncnstr. 21
- - in der Augenheilanstalt für Arme. Kavcllen-

ttraßc 32.
3. im Christlichen Hospiz. Oranienstraße 53.
4. in dem Hospiz zum hl. Geist. Friedrichstr . 24.
5. ,n der Drogerie Schoeller. Westendstr. 36.
6. in der Kaffeeballe, Marktstr . 13.
7. bei Kaufmann M. Rathgeber . Moritzstr. 1.
8. in der Krippe. Gustav-Adolfstr. 20/22.
8. in der Paulinenstiftung . Schiersteinerstr 31,

10. in der Speiseballe „Blaues Kreuz. Sedan
vlab 5,

11. in dem Stadt . Krankenhaus . Schwalbachcr
straße 62.

12. in dem Stadt . Schlachthaus. Schlachthaus-
strabe 57 und

13. in dem Wöchncrinnen-Asyl. Schöne Aus
sicht 34.

Bestellungen sind gegen Ablieferung des At
testes dort zu machen.

Unentgeltliche Belehrung über Pflege und
Ernährung der Kinder und Ausstellung von
Rlteiten erfolgt in der Mütterberatungsstelle
(Marktstraße 1/3) Dienstags . Donnerstags und
Samstags , nachmittags von 5 bis 6 Uhr

Bemittelte Mütter erhalten die Milch gegen
Einsendung des ärztlichen Ältestes bei der Säug-
lingsmilchanstalt , Schlachthausstraße 24 frei ins
Haus geliefert , und zwar:

Rr . l der Mischung zum Preise von 10 Psg
ffir ^ -Nischei Nr . II der Mischung zum Preise
von 12 Psg. für die Rasche : Nr . III der Mischung
zum Preise von 14 Pfg . für die Flasche: Nr IV
^r Mischung »um Preise von 14 Psg. für dieFlasche.

Wiesbaden. 28. Avril 1911.
-8200 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
^ Anmeldung zur Reinigung der Sand- und
irrttiange in den Prioatgrunüstückeii sowie zur
Reinigung und Unterhaltung der Oelvissoirs
fmd schriftlich oder mündlich an das Rcchnungs-
büreau des Stadtbauamtes. Rathaus, ZimmerNr. 68, zu richten.
„ x ® c 9lemi8una der auf Straßengebiet befind-
lttben Landfange von Regen- und Küchen-Fall-
rohren geschieht gemäß ß 5 des Kanal -Orts-
statuts vom 11- Avril 1891 bindend auf Kostender Hauseigentümer.

Für das Rechnungsjahr 1911 bleibt das seit¬
her,ge nachfolgend abgedruckte Preisverzeichnis
bestehen. Hierzu wird bemerkt, daß bei monat-
llch zweimaliger Reinigung der Sinkstoffbehälter
emes Hausgrnndstiicks die einfachen, bei inonat-
Ilw viermaliger Reinigung die zweifachen, und
bei monatlich achtmaliger Reinigung die vicr-
kachen Satze des Preisverzeichnisses zur Berech¬nung kommen.

Diesem dreisverzeichnis sind die bisherigen
Einheitspreise für die von der Stadtgemeinde
übernommene Reinigung und Oclbchandlnng
der m Privatgrundstücken bestehenden sogenann¬
ten OelvifforrS beigefügt.

Wiesbaden , den 18. März 1911,
Der ^ agistrat.

2.
3.
4.
5.

Bekanntmachung
betr . die Llbhaltunz von Wals festen im hiesigenGemeinbowalidk

1. Die Benutzung von Plätzen im städtischen
Wald zur Abhaltung von Walofesten wird Ver.
einen und Gssellschasten nur unter der Vor-
aussetzung gestattet, datz sie unter sich geschlos¬
sen bleiben.

In allen etwaigen Ankündigungen wie in
Zeitungen . Maueranschlägen ufw. mutz beson¬
ders yervorgehobr» werden, datz Speisen und
Getränke an nicht zum Verein gehörige Perstnci.
nicht abgegeben werden.

Ferner ist jeder feiernde Verein verpflichtet,
an leicht bemerkbaren Stellen am und ,uf dem
betr . Waldfestplatze — auch bei den Äierzapf.
stellen — vorschriftsmäßige Plakate an den von
zur Beaufsichtigung etwa beorderten stlzne - oder
Wald- pp. Schiwbeamten bezeichneien Stellen
auszithängen mit der Aufschrift:

„Speisen und Getränke werden nur an
zum . . . . — folgt Namen des Vereins

— . . . . Vereine gehörige Personen at
gegeben."

Die Plakate müssen in großer deutlich erkenn
barer Schrift nach Anweisung des Akziseamts
aus-gssührt sein.

Außerhalb des Festplatzes dürfen weder Pla¬
kate angebracht, noch Biermarken ufw. vertrieben
oder auf sonstige Weise Gäste angelockt werden.

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen di
p. ^ " > d °vschr-sten unterwirft sich der Verein
tezw. die Ge,ellschaft einer vom Magistrat unter

^ bcS  Rechtsweges sestzusetzendcn und irr
Berwaltungszwangsverfahren einziehbaren Per
tiagsstraw von 56 M.  Ferner wird dem zuwider
handelnden Verein usw. in der Folgezeit die Er
laubnis zur Benutzung von Platzen im f+Äh« .
Ichem Wald in der Regel versagt.

2. Jeder Festplatz wird für einen Tag nur ei,
nem Berem zur Verfügung gestellt; es ist also
nicht erlaubt , daß zwei oder mehr Vereine gleich
zeitig einen Fcjtplatz benutzen.
erteilt ^ '* ®rIau6l " § ®‘ ci) nur für folgende Plätze

ö) an Sonn - und gesetzlichen Feiertagen:
1. auf dem Glasberg,

aus der Himmelswisse,
im Eichelgarten,
unter den Herreneichen,
im Distrikt Kohkheck,
(auf diesen Plätzen dürfen Tische und
Banke ausgestellt werden);

d) an Werktagen:
Für die Plätze unter a) weiter:

6. am Augusta-Viktoria -Tempel,
7. an, Streckersloch, sog. Dachslöcher.

(auf den Plätzen unter 5 und 6 dürfen
kein« Tische und Bänke aufgestellt wer.
den).

4. Die Platzgebühr einschl. Reinigung , lieber,
wachung der Festplätze, sowie für Beseitigung -t
waiger kleiner Beschädigungen wird wie folgt fest
gesetzt und ist an die Stadthauptkasse für Reck
nun g des Akziseamts zu zahlen.

a ) An Sonn - und gesetzlichen Feiertagen:
Für dem Glasbera , die Himmelswiese und den

Eichelgarten je 30 M,  für die Herrenelchen 20 M.
für den Distrikt Kohlheck 15 M.

b) An Werktagen:
Für den Glasberg für den Tag 15 JL  u :^ -nr

alle ^übrigeu ausgeführten Plätze für den Tag
Größere Beschädigungen der Plätze müssen

nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen besonder?
vergütet werden . Hierüber entscheidet der Magi,
strat mit Ausschluß des Rechtsweges endgültig.'

Mit dem Weldfestc etwa verbundene Lupoor-
keiten (Musik, Tanz ufw.). welche nach der Pust-
bavkeitssteucrovdnuug hiesiger Stadt steuerpflich¬
tig ŝind, sind den Bestimmungen dieser Ordnung
entsprechend besonders anzumelden und zu ver
steuern.

Die Gebühren sind im voraus au die Stadt¬
hauptkasse, die etwa fällige Lustbarkeitssteuer ist
im voraus an das Akziseamt., Abfertigungsstelle
Ncugaffe 6 a. zu zahlen ; die Gebühren ioerden
nur zurnckerstattet, wenn die Benutzung des
Platzes iüfolge ungünstiger Witterung unterble:
ben mußte.

Außerdem ist in den zutreffenden Fällen die
verwirkte Schan'kbctrisbsstcuer zur städtisch:,'
Steuerkasse ebenfalls im voraus zu entrichten.

5. Die Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald
festes ist mindestens drei Tage vor der Derau-
staltiing bei -der Akziseverwaltung einzuhoien.

Dieselbe wird jedoch nur dann erteilt , wenn
seitens des Antragstellers eine Bescheinigi-Ng des
städtischen Feuerwehrkommandos . wonach dü-selb:
sich verpflichtet, die Kosten der etwa erf-.. ^cr!ich
werdenden feuerpolizeilichen Udberwachung zp
tragen , vorgelegt wird.

Mehr als zweimal im Jahre wird demselben
Verein die Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald¬
festes nicht erteilt.

Die Hergabe eines Platzes zur Abhaltung ei¬
nes Waldfestes kann ohne Angabe von Gründen,
den verweigert werden.

6. Die Amveisung der Plätze erfolgt durch
das Atziseamt.

Vereine ustv-, sowie alle, -welche im Walde la¬
gern . haben in allen Fällen den Anweifungen d-' r
Forstbeamten . Feldhüter  und der mit
der Aufsicht etwa besonders betrauten Akzisede-
amten unweigerlich Folge zu leisten (vergl. L g
des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. -/Lp'cil
1880), sowie die bestehenden Vorschriften über den
Schutz und die Sicherheit des Waldes und d-'r
Schonungen inne zu Imlten (vergl . insbesondere
K 368 Nr. 6 des Reichsstramcietzbuches, §§ 36 und
44 des Feld- und For,stpol,zeigesetz.s. ß 17 der
RegrerungSpolizeiveroronnng vom 4. 1889).

7. Waldfeste müssen in der Kit vom 1. Juni
bis I . September um 9 Uhr abends, in der Äri»

um 8 .Uhr abends beendet iem»

». Die auf den unter 3Huar >nten P .ü^en
edtva aufgestellten Tische und Bänke müssen am
folgenden Tage in dcr Frühe und falls
das Waldfeft an einem Tage vor einem
Sonn - oder gesetzlichen Feiertag aLaehal-
ten wurde , am Abend desselben Tages
wicder entfernt werden. Auf dem dem Pul >" r-
bause zu belegenen Teile des Festplatzes .,a-:f dem
Glasberg " dürfen Buden, in denen aekocht oder
gebraten wird, nicht aufgestellt und Lampwns est.
nicht benutzt werden.

W-rd diese Entfernung über den Vormittag
bzw. den Abend verzögert, so gehen die Tische und
Bäk-t - in das EigentrtM i/et  Stadtverwaltung
über, welche ermächtigt ist. über letztere frei nach
ihrem Ermessen zu verfügen . Etwaige Ersatzan¬
sprüche dritter hat der Verein usw. oder derjenige,
welcher die Erlaubnis erwirkt 'hat. zu vertr -ten.

Die-i« Bestimmung gilt auch üür den Fall , daß
die vorherige Einholung der Erlaubnis versäum:
,ein sollte. In solchem Falle -hat auch die Nach¬
zahlung der unter e feftgefetzten » gaben zu er-
kolgcn.

Wiesbaden, den 20. März 1910.
00000 Der Magistrat.

Vorsteheilde Bekanntmachung wird hiermit
wiederholt veröffentlicht.

Wiesbaden, den 1. Mai 1911.
"8300 Städtisches Akziseamt.

Bekanntmachung.
5. i FronleicknamstUg sind das ScMoiwlaAW

H b.b?s *oonftro6enbai ) geschloffen, dagegen das
Rheinstraßcnbad und Römertorbaü offen ü

M ' tbobtn . ben  7 . Juni 1911.
-8- 91 _Städtisches Maschinenbauamt.

Bekanntmachung.
Dcr r-cruchtmarkt beginnt während der Som-

mermoiiatc (Avril bis einschließlich September)
um 9 Uhr vormittags.

Wiesbaden/ den 18. März 1911.
20850 Ziäbt  Akzise-Amt.

~ Freibank.
«amstag , den 1«. Juni 1911, morgens 7 Uhr.

Mlnderwertiaes Fleisch von 1 Ochs. 1 Rind zu
50 3 Kühen zu 30 und 40 4 > 4 Schweinen
ZU 40 und 50 4.

Reischhänbleru . Metzgern, Wurstbereitcrn ist
der Erwerb von Freibanktlcisch verboten , Gast¬
wirten und Kostgcbcrn nur mit Genehmigung
der Polizeibchörde gestattet.
28264 Stadt . Schlachthof-Verwaltung.

Grasoerstcigcrung.
Montag , den 12. d. Mts ., morgens 8 Uhr.

versteigern wir am Wasserbehälter bei Dotzheim
(Lchönbergstraße) den diesjährigen Klee- und
Grascrtrag des dortigen städtischen Geländes
(3 Morgen ).

Wiesbaden, den 8. Juni 1911.
28299 Städtisches Wafferwerk.

Bekanntmachung.
-üie in der Kochbrunnen -Trinkhalle ausge¬

stellte Anschlag -Säule soll vom 1. Oktober
>91l ab neu verpachtet werden . Schriftliche
Angebote sind verschlossen und mit entsprc
chender Aufschrift versehen bis

Montag , den 12. Juni 1911.
vormittags 10 Uhr.

der Unterzeichneten Stelle einzureichen. —
Die Verpachtungsbcdingungen liegen auf
Sem Burea » der Kurverwaltung zur Einsichtauf.

Wiesbaden,  den 30. Mai 1911.
28294 Städtische Kurverwaltunq.

Berdingung.
Die Monicrarbeiten und Betonpodien für den

Neubau der Mittelschule an der Manteuffelstraße
solle» im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen kön¬
nen während der Vormittagsdienststunden im Vcr-
ivaltungsgebände Friedrichstrabe 19 Zimmer Nr . 9
eingesehen, die Angebotsunterlagen einschließlich
Skizzen auch von dort gegen Barzahlung oder be-
stellgeldfreic Einsendung von 40 4 bezogen werden

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A. 23"
versehene Angebote sind svätestens bis
Freitag , ben 16. Juni 1911. vormittags 1154 Uhr.
hierher einzurcicheu.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem oorgeschricbencn und aus-
gesüllten Vcrdingungsformular eingcreichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist 30 Tage.
Wiesbaden, den 3. Juni 1911. 28294

_ Städtisches Hochbauamt.
Bekanntmachung.

3» der Wildelmstraß « zwischen Rheinstraßc
und Kaiser-Friedrich -Platz soll am 15. Juni 1911
mit dem Umbau der Fahrbahn und Gebivege in
Asphalt auf Beton begonnen werden . Bis dabin
müssen alle noch sehlenderr oder ehva zu verän-
derilden Hausanschlüsse au die Kabelnetzc. das
städtische Kanalnetz oder die Haupt -Wasser- und
Gasleitung fertiggestellt sei-n.

Unter Hinweis auf die Bekaiuitmachung des
Magistrats vom 1. November 1906 über die fünf
jährige Sperrzeit für Ausbruch der neuen Stra-
beiidcckeil werden daher die beteiligten Haus-
beutzer und Grundstückseigentümer aufgcfordert,
umgehend bei den betreffenden städtischen Bau'
Verwaltungen die Ausführung der noch notwen
digen Aiischlußarbeitcu zu beantragen

Wiesbaden, den 25. Avril 1911.
Städtisches Straßenbauamt.

Volksbadeanstalten.
Die städtischen Volksbadeanstalten sindgeöffnet:

^ In den Monaten Mai bis einschließlich
September von vormittags 7 Uhr bis abends
8% Uhr : m den Monaten Oktober bis ein¬
schließlich April von vormittags 8 Uhr bis
abends 8 Uhr.

Die Männerabteilungen sind von VA
Uhr bis 2%  Uhr nachmittags geschlossen

An Samstagen und an Tagen vor Feier¬
tagen sind diese Abteilungen ohne Unter¬
brechung bis 9 Uhr abends geöffnet.

Die Frauenabtcilungen sind stets von
1 bis 1 Uhr nachmittags geschlossen.
28297 Städtisches Maschinenbanamt

Amtliche Bekanntmachungen
der Nachbarorte. .

c „ Polizeiverordnnng.
auf ©nt » der §§ 137 und 139 des Gesetzes

Acr öic allgemeine Lanöesverwaltung vom
30. Julr 1888 (G.-S . S . 195) und derU 6i?
13 der allerhöchsten Verordnung vom 20 Sen
tember 1867(G.-S . S - 1529) über die Volizest
Verwaltung rn den neu erworbenen Landes-
tetlen wird für den Umfang des ganzen Re¬
gierungsbezirks Wiesbaden, mit Zusitm-
georünet̂ Bezirksausschusses, folgendes an-

K 1. Unter Aufhebung des 8 10 der Po-
ltzeiverorönung der vormaligen Königlichen
Regierungs -Abteilung des Innern hierselbkt

Mai 1882 (Regierungs -Amtsblatt
S . 1c>2. Pos . 398) treten an Stelle desselbendie folgenden Bestimmungen:

Das Zerstören und das Ausbeben von Ne-
stern oder Brutstätten der Vögel , das Zer-
üüren und das Ausnehmen von Eiern , ^das
Ausnehmen und das Töten von Jungen ist
verboten . Desgleichen ist derAnkauf . de:
Verkauf , die An - und Berkaufsvermittelung.
das Feilbteten . die Ein - und Ausfuhr , der
Transport von lebenden , sowie toten Vögeln
der tu Europa einheimischen Arten zu Hau-
öelszweckcn untersagt.
« ? ." ner ist verboten das Erlegen und jede
Art des Fangens dieser Vogelarten . Dieses
Verbot erstreckt sich auf das ganze Jahr.

*! 2. Dem Fangen im Sinne dieser Ver¬
ordnung wird jedes Nachstellen zum Zweck-
öcs Fangens oder Tötens von Vögeln , ins.
besondere das Aufstellen von Netzen , Schlin¬
gen . Leimruten oder anderen Fangvorrich¬
tungen gleichgeachtet.

8 3. Dem Eigentümer und dem Nutzunas-
berechtigten und deren Beauftragten ist es
gestattet . Nester , welche Vögel in oder an
Wohnhäusern oder an Gebäuden und im
,fnnern von Hofräumen gebaut haben , zuzerstören.
t rß J:  Wenn Vögel itt  Weinbergen , Gärte «,
bestellten Feldern , Baumpflanzungen . Saat-
kamven und Schonungen Schaden anrichten,
können durch die Polizeipräsidenten und die
Landräte des Bezirks den Eigentümern und
Nutzungsberechtigten der Grundstücke und
deren Beauftragten oder öffentlichen Schutz¬
beamten (Forst - und Feldhütern . Flurschützen
usw.), soweit dies zur Abwendung , dieses
Schadens notwendig ist. das Tüten dieser Bo-
gelarten mit Feuerwaffen innerhalb der be¬
troffenen Oertlichkeiten während bestimmter
Fristen gestattet werden . Die Bestimmungen
des 8 368 Nr . 7 des Reichsstrafgesetzbuches
vom 18. Mai 1871 (Reichsgesetzblatt 1876 Seite
40) sind bei dem Schießen zu beachten.

Das Feilbieten und der Verkauf der auf
Grund solcher Erlaubnis erlegten Vögel sind,
unzulässig.

Ebenso können die vorbezeichneten Be¬
hörden einzelne Ausnahmen von den Bestim¬
mungen der §§ 1 und 2 dieser Verordnung
zu wissenschaftlichen oder Lehrzwecken , zur
Wieöerbevölkerung mit einzelnen Vogel¬
arten , sowie für Stubenvögel für eine be¬
stimmte Zeit und für bestimmte Oertlichkei¬
ten bewilligen.

8 5. Die Bestimmungen dieser Verord¬
nung finden keine Anwendung:

a> Auf das im Privateigentume befind¬
liche Federvieh,

b) ans die nach der preußischen Jaadord-
nung vom 15. Juli 1907 jagdbaren Vögel.

e) auf die in nachstehendem Verzeichnis
aufgeführten Vogelarten:

1. Die Tagraubvögel , mit Ausnahme der
Turmfalken . Buffarüe und Gabelweihen lrote
Milane ).

2. den rotrückigen Würger.
8. die Sperlinge,
4. die rabenartigen Vögel (Rabenkrähen

Nebelkrähen , Saatkrähen . Elstern . Eichelhä¬
her ) mit Ausnahme des Kolkraben.

5. die Sänger.
6. die Taucher.
8 66- Zuwiderhandlunqen geaen die §§ 1,

2, 5 werden , soweit nicht 8 368 Nr . 2 und
Nr . 11 des Reichs -Strafgesetzbuches oder 8 33
des Feld - und Forstpolizeiaesetzez vom
1. April 1880 Platz greifen , nach 8 34f diese?
Gesetzes mit Geldstrafe bis 150 Jt  oder mit
Haft bestraft.

8 7. Diese Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Wiesbaden , den 6. Mai 1911.
Der Regierungspräsident:

. . «es. von Meister . *Wird veröffentlicht.
Sonnenberg . den 80. Mai 1911. 28301

Der Bürgermeister : Buchelt.

Grasverfteigerung.
Am kommenden Montag , den 12. Juni d. 38 ..

mittags 2 Uhr, wird di« diesjährige Heugras-
kveszenz von mehreren Gemeindegrundstücken aus
dcr Bürgermeisterei hiersclbst öffentlich verstei-
gert . Die Wiesengrundstück« werben den Kaui-
nitcresscnten auf Verlangen von dem Feldhüter
I . Schmidt II. vor dem Termin porgezeigt

Rambach. den 8. Juni 1911.
Der Bürgermeister:

230? Mo rasch.
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